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BENENNUNG VON KIRCHENGEMEINDEN 
 

Benennung nach Ort, Kommune oder Gemarkung 

 Evangelische Kirchengemeinde Schwaigern 

Bei mehreren Kirchengemeinden  

Ein Doppelname ist möglich 

 Evangelische Kirchengemeinde Pinache-Serres 

Ein geografischer Name ist möglich: 

 Evangelische Kirchengemeinde Oberes Lautertal Münsingen 

 Evangelische Lautertalkirchengemeinde Münsingen 

 nicht: Evangelische Lautertalgemeinde, Evangelische Lautergemeinde 

Ein Namenszusatz nach kirchengeschichtlichen Persönlichkeiten ist möglich: 

 Evangelische Johannes-Brenz-Kirchengemeinde Ulm 

Kirchengemeinden können wie die (Haupt-)Kirche benannt werden 

 Evangelische Johanneskirchengemeinde Esslingen 

 Evangelische Auferstehungskirchengemeinde Aalen 

 Evangelische Christuskirchengemeinde Böblingen 

 

Weitere Aspekte: 

 Ein Ortsname muss auftauchen.  

 Bei drei Kirchengemeinden wird von einem Dreifach-Namen abgeraten.  

 Relevant für das Finanzwesen: Maximal 50 Zeichen (inkl. Leerzeichen und Bindestrich)  - „Evangelisch“ 

kann mit „Ev.“ Abgekürzt werden.  

 Ein geografischer Namensbestandteil ist möglich. 

 Auch andere Benennungen sind möglich, wenn sie sinnvoll und eindeutig sind und nicht zu Verwechslun-

gen führen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


